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Anmerkung:
Die Verlängerung des Kurses ist bedingt durch das am 1. Januar

1933 in Kraft getretene Gesetz über die berufliche Ausbildung unter
Berücksichtigung einer dreieinhalb- bis vierjährigen Lehrzeit.

Pfäffikon (Zeh.), den 1. November 1934.
Geometerverein Zürich-Schaffhausen:

Der Präsident: L. Vogel.

Eine Rundfrage.
Bei der regen Wohnbautätigkeit im letzten Dezennium sahen sich

vielerorts die Gemeindebehörden gezwungen, ad hoc Baulinien über
Gebiete zu legen, die vordem rein landwirtschaftlichen Zwecken dienten.
Diese Baulinien, die oft notgedrungen nur von Fall zu Fall und meistens
längs bestehender Straßen errichtet wurden, haben dabei selten ein
abgeschlossenes Ganzes, also eine volle Quartiereinteilung, umfaßt. Die
Linien wurden mehr als Linien der äußersten Baugrenze, statt als Linien
mit Bauzonen-Charakter ausgeführt. Seitdem die Baulinien außerhalb
der Städte in alle Ortschaften von einiger Bedeutung eingedrungen sind,
haben die Geometer sich ebenfalls mit ihnen zu befassen, und es ist
daher am Platze, in unserer Zeitschrift hierüber einige Fragen zu stellen.
Die Fragen umfassen das technische, grundbuchliche und rechtliche
Gebiet. Alle Kollegen, vom Leman bis zum Bodan, werden höflich ersucht,
die 4 gestellten Fragen kurz zu beantworten und sie der Redaktion
unserer Zeitschrift einzusenden, worauf resümierend die Beantwortung
erfolgen wird. Es liegt im Interesse unseres Geometerstandes, neue Fragen
allseitig abzuklären und in unserm Organ zu behandeln; wir bitten Sie
daher um recht zahlreiche Antworten.
1. Frage. Ist die genehmigte Baulinie im Grundbuchplan:

a) auf Verlangen,
b) grundsätzlich
als Servitutslinie einzutragen?
c) Nach welcher Strichmanier soll der Eintrag geschehen?

2. Frage, a) Sind die Baulinien zu vermarken? oder genügt es, b) sie
in den Handrissen mitzählen aus Baulinienplänen festzulegen
und nach diesen in die Grundbuchpläne einzutragen?

3. Frage, a) Wie weit geht die Wirkungsweite einer nicht geschlossenen
Baulinie in ihr Hinterland hinein?

b) Ist sie vorerst unbeschränkt oder ist sie auf eine
angemessene Bautiefe beschränkt?

4. Frage, a) Wird die Wirkung einer Baulinie durch öffentliche Wege,
Gewässer und Bahnen unterbrochen? — oder

b) Gehen sie als ideelle Baulinien über die öffentlichen
Gebiete hinweg?

c) In welchen Abständen von den öffentlichen Grenzen haben
die Baulinien aufzuhören, 1. auf der Grenze? 2. nach der
Bauordnung? oder 3. nach dem Einführungsgesetz zum
Zivilgesetzbuch?

Moll.
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